
Offentliche Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz
der Gemeinde Nörvenich zum 01.01.2009

Gemäß S 96 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) in
der zurzeit gültigen Fassung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:

Der Rat der Gemeinde Nörvenich hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 gemäß den
SS 92 und 96 GO NRW die vom Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am
23.11.2O11 geprüfte sowie von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Müller &
Kollegen testierte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt und dem
Bürgermeister uneingeschränkte Entlastung durch folgende einstimmigen
Beschlüsse erteilt:

1. Der Rat stellt die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Nörvenich zum 01.01.2009
mit einer Bilanzsumme von 88.759.380,99 € gemäß S 96 Absatz 1 GO NRW auf
der Basis des durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Müller & Kollegen,
Leverkusen - Düren, erstellten Berichtes vom 18-10.20'l ' l über die Prüfung der
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und des Lageberichtes der Gemeinde
Nörvenich mit dem darin enthaltenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
fest.

2. Die Ratsmitglieder der Gemeinde Nörvenich beschließen, dem Bürgermeister
zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 die uneingeschränkte
Entlastung gemäß S 92 Absatz 5 in Verbindung mit S 96 Abs. 1 GO NRW zu
erteilen,

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Rates der Gemeinde Nörvenich hat mit
Beschluss vom 23.11.2011 nach eingehender eigener Prüfung - unter Einbeziehung
der während der Prüfung getroffenen Feststellungen - den von der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Müller & Kollegen erstellten Bericht vom 18.10.2011
über die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Nörvenich zum 01.01.2009
übernommen und gemäß S 92 Absatz 5 GO NRW der Eröffnungsbilanz nebst
Anhang und Lagebericht wie folgt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
erteilt:

Bestätiqunosvermerk:

Die Eröffnungsbilanz und der Anhang der Gemeinde Nörvenich zum 01.01.2009
wurden unter Beachtung des S 92 Absatz 2 und 4 GO NRW unter Einbeziehung der
Inventur, des Inventars und der Ubersicht über örtlich festgelegte
Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie des Lageberichts geprüft.

In die Prüfung sind die gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes NRW, die sie
ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Gemeinde und die sonstigen
ortsrechtlichen Bestimmungen einbezogen worden. Sie wurde so geplant und
durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch die Eröffnungsbilanz nebst Anhang unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens und Schuldenlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden konnten.



Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Tätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. lm Rabmen der Prüfung
wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise und Unterlagen für die Angaben in Inventar, Ubersicht über örtlich
festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Eröffnungsbilanz
nebst Anhang und Lagebericht übeMiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung hat die Beurleilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung der Eröffnungsbilanz nebst Anhang und
Lagebericht umfasst.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkennlnissen entspricht die
Eröffnungsbilanz nebst Anhang den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden
Bestimmungen der Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage
der Gemeinde. Der Lagebericht steht im Einklang mit der Eröffnungsbilanz nebst
Anhang, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens- und
Schuldenlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Eröffnungsbilanz mit Anhang und Anlagen ist dem Landrat des Kreises Düren als
Aufsichtsbehörde gemäß S 92 Absatz 1 in Verbindung mil S 96 Absalz 2 GO NRW
mit Bericht vom 12122011 angezeigt worden.

Die Eröffnungsbilanz ist nachfolgend abgedruckt.

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.O'1.2009 mit Anhang und Anlagen
sowie der Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters liegen ab sofort bis zur
Feststellung des Jahresabschlusses 2009 im

Rathaus der Gemeinde Nörvenich, Bahnhofstraße 25, Zimmer 22,
52388 Nörvenich,

während den Dienststunden öffentlich aus.

Nörvenich. den 12.12.2011

Der Bürgermeister
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(Hans Jürgen Schüller)



AKTIVA

EROFFNUNGSBILANZ

PASSIVA

3 .60s  711 .00

1, lmmrtenelb Vemösensgogenstdnd€ und Sach.nllgen

I 1 Sachanlag€n

1. r.1 rlnb€bäule Gdndsl{lcke und grundsrLjcksglolche Rechre

1 1.i 4 Sonsrqe unbeb6ule Gtundslücke
1 12 Bebauio G ru ndslocke und g ru ndstückssreiche Rechte
1 1.21 Grundslaioke ml Knd6! und Jqoendeinrdhlungen
1 1 2.2 Grundstücke mr schulen
1 I 2.3 Grundstücke mlwohnb€ulen
I I 2.4 Gtundslüoke ml sonstgen Di6nst- G6schäfis und andercn

Belriebsgebäud€n
1.1.3 hf iaelrokruruerhösen
1.r.3.1 04nduhdBodendeslnf€sirukrufr6magEns
1.1.3.2 Brilcken und Iunne
1.1,3 3 En n{ässeru n€ e u nd AbMsselbo Eoiligun g san lagen
1 1 3 4 Srhßennetz frilwegen. Plälzoi und vo*ohrglenkunqsan-

tä0en
1 13s sonstse Beurendes IniraslrukturuehÖgang
r.1.4 Kunsrgaq6n!tänd€ Külurdenkmäler
1.1.5 Maschin€n und lachnischo Anlagen Fahrleuse
1.1.6 Belrebs- und Geschäfigaueslanung

1.22 Sonderyermogen

12.3.1 SonsiiseAus e hung€n

21.r Rorr,, Flifs- und Ser.eb$roffe wa€n

2 2 ofienlrich-recht che Fodelungen undFoderunqen ausTra^t

2 21 Gebührcnlode.unqdn
222 B€tEqsford,.rungen
2.2 3 Sleleforderungen
2.2.4 Fo rderu nge n aus Tran sfeneisl unga n
2.2.5 Son slig e öä6n tlichje.htliche F oderu n! e n

1.1  AEeFe iheAüok las€

2 I Sond6qoileimrzure.dung6n
2.2 Sonderposlan ldr aenräge
2 3 Sonderposton i0rden cebilhr€iau!gteich

3,1 Pensiönsruokslellune€n
3.2 Inel'ndhallungslücksl€ ungen
3.3 Somr g€ RÜckstelungen

4 1 Ve6indli.hkeirsn a$ Kßdr€n r0r tivestitionen
4.1.1 vom 0ri6nllich€n Bereich
4.1.2 vom p valen K.adlharkl

42 Verb nd iohk€ l€n 6ue K€dilen zur Liquiditäßslcherunq
4,3 Verb nd chk€16.6us Liererungei und Leslungen
4.1 V€$ ndlchke en aus TEnsra o.ruf,gen
4.s sonstiseveönd ohkoiten

s. Pa!3ivoRschnunqs.bgrcnzuhg
1 453 063 04
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2.3 PrvalGohll'che Forderunq.n

231 Plval,c.hllcheFodorungengesenrhrdompavälenBe€ioh

2 4 Sonsrigo Vermogercg€g€nlräide

3, AKive F.chnungsabqre.:ung


